
 

Transparenzerklärung 
nach Art. 11 und Art. 12 EU-Verordnung 2024/900 

 

I. SPONSOR/AUFTRAGGEBER  

 

 

II. KONTROLLIERENDE EINRICHTUNG (FALLS ZUTREFFEND) 

 

 

III. ANSPRACHPARTNER DES SPONSORS/AUFTRAGGEBERS 

 

 

IV. IST DER SPONSOR/AUFTRAGGEBER ZUGLEICH DER ZAHLENDE? 

▪ Ja (   ) 

▪ Nein (…) 

▪ Falls Nein: Name und Kontakt der zahlen Stelle 

 

V. TITEL DER BETROFFENEN WAHL/KAMPANGE ODER DES REFERENDUMS 

 

 

VI. KOSTENANGABEN 
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VII. MITTELHERKUNFT 

1. Quelle der Gelder 

Privat 

Öffentlich 

2. Ursprung der Mittel  

Innerhalb der EU 

Außerhalb der EU (falls ja, bitte Land und Zulässigkeit angeben) 

 

VIII. MELDEVERFAHREN (E-MAIL-ADRESSE) 

 

IX. EINVERSTÄNDNIS UND RICHTIGKEIT 

1. Hiermit betätigt der Auftraggeber, dass alle Angaben korrekt sind und die Anforderungen 
der EU-Verordnung 2024/900 erfüllt werden. 

2. Hiermit betätigt der Auftraggeber, dass falls sich oben angegebene Informationen geändert 
haben, als fehlerhaft herausstellen, er sicherstellt, dass aktualisierte Informationen dem 
betreffenden Anbieter politischer Werbedienstleistungen unverzüglich, vollständig und 
genau übermittelt werden. 

3. Hiermit betätigt der Auftraggeber, dass Art. 5 Abs. 2 der EU-VO 2024/900 (Verbot von 
Werbedienstleistungen in den letzten drei Monaten vor der Wahl) eingehalten wird. 
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